
 

Seite 1/3 
 

 
Bundesverband Paket 
und Expresslogistik e. V. 
 
Dorotheenstraße 33  
10117 Berlin 
 
Pressekontakt: 
Katrin Kim Karcher 
Tel. 030 / 20 61 78-70  
Fax 030 / 20 61 78-88  
E-Mail presse@biek.de 
http://www.biek.de 

Presseinformation 8/2022  
 
Gutachten zur wettbewerbshemmenden Wirkung der Verbundzu-
stellung der Deutschen Post 
 

Sozial-ökologische Ausrichtung des Postsektors 
darf nicht behindert werden 
 
Berlin, 06.09.2022 – Der Bundesverband Paket und Expresslogistik 
(BIEK) plädiert nachdrücklich dafür, die anstehende Postgesetz-
Novelle für die Stärkung des Wettbewerbs auf dem Paketmarkt zu 
nutzen. Nur ein fairer Wettbewerb ermöglicht die im Koalitionsver-
trag der Ampelkoalition verankerte sozial-ökologische Ausrichtung 
des Postsektors. Ein Gutachten, das die DICE Consult GmbH im Auf-
trag des BIEK erarbeitet hat, zeigt nun auf, dass die zunehmende 
Verbundzustellung bei der Deutschen Post dem Unternehmen nicht 
nur die Schaffung von Wettbewerbsvorteilen auf dem Paketmarkt 
ermöglicht. Der Autor Prof. Dr. Justus Haucap sowie die Autorinnen 
Dr. Christiane Kehder und Dr. Ina Loebert stellen fest, dass die Ver-
bundzustellung der Deutschen Post auch Möglichkeiten zur 
Quersubventionierung eröffnet. Diese Möglichkeiten versetzen das 
Unternehmen in die Lage, seine Wettbewerbsvorteile auf dem Pa-
ketmarkt auf illegitime Weise zu Lasten seiner Wettbewerber aus-
zubauen. Dies ist problematisch, da die Deutsche Post aufgrund  
ihrer Unternehmensstruktur und ihrer Marktstellung über starke 
Anreize zur Quersubventionierung verfügt. Folgende Ergebnisse 
liefert das Gutachten im Einzelnen: 
 

˗ Die zunehmende Zustellung von Briefen und Paketen im Verbund 
ermöglicht es der Deutschen Post, die Kosten der Sendungszustel-
lung zu senken und dadurch Wettbewerbsvorteile sowohl auf dem 
Brief- als auch dem Paketmarkt zu generieren, die von ihren Wett-
bewerbern nicht nachgebildet werden können. 

 
˗ Die Verbundzustellung eröffnet der Deutschen Post Möglichkeiten 

zur Quersubventionierung. Die wettbewerbswidrige Quersubventio-
nierung des Paketmarktes kann über Paket-Dumpingpreise jedoch 
nicht nur den Wettbewerb schädigen. Sie verhindert auch, dass 
Wettbewerber der Deutschen Post adäquate Erlöse und Gewinne 
realisieren, die sie in die Lage versetzen, 
 

• Investitionen in die Erhöhung ihrer Produktivität vorzuneh-
men, die es ihnen ermöglichen, ihre Marktanteile auf dem 
Paketmarkt auszubauen. 
 

• ihren Angestellten wettbewerbsfähige Löhne zu zahlen oder 
ein breites Spektrum von Leistungen anzubieten, das deut-
lich über die gesetzlichen Vorschriften hinausgeht, um ihre 
Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen.  
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• verstärkt in die Erhöhung der Energie- und Ressourceneffi-
zienz zu investieren, um wichtige Nachhaltigkeitsziele im 
Postsektor zu erreichen.  

 
Damit beschränkt Quersubventionierung nicht nur die Möglichkeiten 
der Wettbewerber, in die Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu 
investieren, sondern behindert auch die sozial-ökologische Ausrich-
tung des Postsektors, die als Ziel im Koalitionsvertrag verankert ist. 

 
 
Wo besteht also Handlungsbedarf? 
„Vor diesem Hintergrund ist es zwingend erforderlich, die Quersubventionie-
rungsmöglichkeiten der Deutschen Post so schnell wie möglich zu beseiti-
gen“, so der Wettbewerbsökonom und frühere Vorsitzende der Monopol-
kommission Justus Haucap. Dabei sieht er die Abkehr vom Tragfähigkeits-
prinzip von zentraler Bedeutung. (Das Tragfähigkeitsprinzip ist eines der 
möglichen Grundsätze zur Kostenverteilung. Es verteilt die Gemeinkosten – 
die Kosten, die sich nicht direkt zuordnen lassen – danach, wie die Produkte 
die Kosten „verkraften“ können.) Die Kostenzuordnung bei der Deutschen 
Post sollte stattdessen ausschließlich dem Verursachungsprinzip folgen. (Das 
Verursachungsprinzip ist das beste der möglichen Grundsätze zur Kosten-
verteilung. Danach werden nur Kosten, die ein Kostenträger bzw. Produkt 
verursacht hat, auf diesen Kostenträger verrechnet.) 
 
Darüber hinaus sollte die Bundesnetzagentur (BNetzA) ihre Befugnisse voll 
ausschöpfen, d. h. der Deutschen Post Gestaltungsvorgaben für die interne 
Rechnungslegung unterbreiten und diese durchsetzen. Nur so lässt sich die 
Kostentransparenz erhöhen. Um die Regulierung der Deutschen Post wei-
terentwickeln zu können, ist es erforderlich, die Transparenzdefizite wegen 
fehlender bzw. unvollständiger Informationskommunikation durch die 
BNetzA zu beseitigen und so die Informationsbasis für Marktteilnehmer und 
Wissenschaftler zu verbessern. 
 
Ferner sollten die Befugnisse der BNetzA erweitert werden, sodass diese in 
die Lage versetzt wird, anlasslose Quersubventionierungstests in kurzen In-
tervallen durchzuführen. Auf diese Weise kann sie Quersubventionierung 
schnell aufdecken und die Schäden begrenzen. 
 
„Bei der Umsetzung der Maßnahmen ist Eile geboten, da die geplante Aus-
weitung der Verbundzustellung mit wachsender Verzahnung von Brief- und 
Paketbereich eingehergeht, wodurch das Quersubventionierungspotenzial 
der Deutschen Post zunehmen wird“, betont Haucap. 
 
„Der BIEK und seine Mitglieder, die auf dem Paketmarkt im Wettbewerb zur 
Deutschen Post stehen, halten eine umfassende Novellierung des Postge-
setzes für unabdingbar, um die anstehenden Herausforderungen erfolgreich 
meistern zu können“, erklärt der BIEK-Vorsitzende Marten Bosselmann. „Un-
sere Mitgliedsunternehmen treten für eine sozial und ökologisch nachhaltige 
Zustelllogistik ein. In eine solche innovative Logistik investieren sie massiv. 
Damit sich diese Investitionen rechnen, müssen die Wettbewerbsbedingun-
gen auf dem Paketmarkt verbessert werden. Das vorliegende Gutachten 
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bestätigt, das hierfür noch einiges getan werden muss und spricht sinnvolle 
Handlungsempfehlungen für die Novellierung des Postgesetzes aus.“ 
 
Das Gutachten zum Download finden Sie hier. 
 
 
Der Bundesverband Paket und Expresslogistik: 
Der 1982 gegründete Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) ist die politische Inte-
ressenvertretung führender Anbieter von Kurier-, Express- und Paketdienstleistungen in 
Deutschland. In Zusammenarbeit mit ihren Partnern – rund 3.500 kleinen und mittelständischen 
Logistikunternehmen – bieten die Mitgliedsunternehmen DPD, GLS, GO!, Hermes und UPS ihren 
Kundinnen und Kunden eine flächendeckende Zustellung von der Hallig bis zur Alm, in der Stadt 
und auf dem Land. Die gesamte Branche in Deutschland realisiert derzeit jährliche Umsätze in 
Höhe von 26,9 Milliarden Euro, beschäftigt rund 266.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
befördert mehr als 4,5 Milliarden Sendungen pro Jahr. 
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